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RS OGH 1994/6/28 4Ob515/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1994

Norm

JN §1 DVIa1

JN §40a

Rechtssatz

Eine Beschlußfassung, daß ein Teil des eingeklagten Betrages als vorprozessuale Kosten zu behandeln ist und darüber

erst im Rahmen der Kostenentscheidung abgesprochen wird, ist in § 40 a letzter Satz JN nicht vorgesehen.
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